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nationale Politik und ihren innerstaatlichen Rechtsrahmen zur
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen und zur Unterstützung
der Opfer dieser Gewalt, legt allen Staaten eindringlich nahe,
regelmäßig aktuelle Informationen für die Datenbank bereit-
zustellen, und fordert alle zuständigen Stellen im System der
Vereinten Nationen auf, die Staaten auf Antrag bei der Zu-
sammenstellung und regelmäßigen Aktualisierung der sach-
dienlichen Informationen weiter zu unterstützen und die Da-
tenbank bei allen maßgeblichen Akteuren, einschließlich der
Zivilgesellschaft, stärker bekannt zu machen;

23. begrüßt außerdem, dass die Statistische Kommis-
sion auf ihrer vierzigsten Tagung einen vorläufigen Katalog
von Indikatoren zur Messung der Gewalt gegen Frauen65 an-
genommen hat66, und sieht den Ergebnissen der laufenden Ar-
beiten der Kommission zu diesem Thema mit Interesse entge-
gen;

24. fordert alle Organe, Institutionen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie die Sonderorganisa-
tionen auf und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, ihre
Bemühungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen
Frauen und Mädchen auf allen Ebenen zu verstärken und ihre
Tätigkeit besser abzustimmen, unter anderem über die Ar-
beitsgruppe über Gewalt gegen Frauen des Interinstitutionel-
len Netzwerks für Frauen- und Gleichstellungsfragen, und er-
wartet mit Interesse die Ergebnisse der laufenden Arbeiten
der Arbeitsgruppe an einem Handbuch für gemeinsame Pro-
grammierung, mit dem Ziel, die einzelstaatlichen Anstren-
gungen zur Beseitigung aller Formen der Gewalt gegen Frau-
en wirksamer zu unterstützen;

25. ersucht die Sonderberichterstatterin über Gewalt
gegen Frauen, deren Ursachen und deren Folgen, der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten und sieben-
undsechzigsten Tagung einen Jahresbericht vorzulegen;

26. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt vorzulegen, der Folgendes enthält:

a) Informationen seitens der Organe, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen sowie der Sonderorganisa-
tionen über ihre Folgetätigkeiten zur Durchführung der Reso-
lution 64/137 und dieser Resolution, namentlich über die Hil-
fe, die sie den Staaten bei ihren Anstrengungen zur Beseiti-
gung aller Formen der Gewalt gegen Frauen gewähren;

b) Informationen seitens der Staaten über ihre Folge-
tätigkeiten zur Durchführung dieser Resolution;

27. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Kom-
mission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer fünfundfünf-
zigsten und sechsundfünfzigsten Tagung mündlich Bericht zu
erstatten, namentlich über die von den Organen, Fonds und
Programmen der Vereinten Nationen sowie den Sonderorga-
nisationen bereitgestellten Informationen zu den jüngsten

Folgetätigkeiten zur Durchführung der Resolutionen 63/155
und 64/137 und dieser Resolution, einschließlich über die
Fortschritte bei der Verbesserung der Wirksamkeit des Treu-
handfonds der Vereinten Nationen zur Unterstützung von
Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen als
systemweiter Mechanismus der Vereinten Nationen und über
die Fortschritte bei der Kampagne des Generalsekretärs zur
Beendigung der Gewalt gegen Frauen, und legt den Organen,
Institutionen, Fonds und Programmen der Vereinten Natio-
nen sowie den Sonderorganisationen eindringlich nahe, um-
gehend zu diesem Bericht beizutragen;

28. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung der Frau“ weiter
zu behandeln.

RESOLUTION 65/188

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/449,
Ziff. 38)67.

65/188. Unterstützung der Maßnahmen gegen 
Geburtsfisteln

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 62/138 vom
18. Dezember 2007 und 63/158 vom 18. Dezember 2008 über
die Unterstützung der Maßnahmen gegen Geburtsfisteln,

in Bekräftigung der Erklärung und der Aktionsplattform
von Beijing68, der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Son-

65 Siehe E/CN.3/2009/13, Ziff. 28.
66 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2009,
Supplement No. 4 (E/2009/24), Kap. I, Abschn. B, Beschluss 40/110.

67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Antigua und
Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Bhutan, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien,
Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Irland, Island, Israel, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malawi (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind),
Malaysia, Malediven, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten
von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nepal, Neuseeland,
Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San
Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien, St. Kitts und Nevis, Suriname, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik,
Türkei, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivari-
sche Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam und Zypern.
68 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
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dertagung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleich-
stellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“69

und der auf der neunundvierzigsten Tagung der Kommission
für die Rechtsstellung der Frau verabschiedeten Erklärung70, 

sowie in Bekräftigung der auf der Weltkonferenz über
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über Bevöl-
kerung und Entwicklung, dem Weltgipfel für soziale Ent-
wicklung und der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassen-
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängende Intoleranz sowie in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen71 und auf dem Weltgipfel 200572 einge-
gangenen internationalen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der sozialen Entwicklung, zur Gleichstellung der Geschlech-
ter und zur Förderung der Frau, 

ferner in Bekräftigung des Übereinkommens zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau73 und des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes74 und mit der
nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, die diese Über-
einkommen und die dazugehörigen Fakultativprotokolle75

noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben oder ihnen noch
nicht beigetreten sind, mit Vorrang zu erwägen, dies zu tun, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs über die Unterstützung der Maßnahmen gegen
Geburtsfisteln76 und die darin enthaltenen Schlussfolgerungen
und Empfehlungen begrüßend,

betonend, dass Armut, Mangelernährung, fehlende, un-
zureichende oder unzugängliche Gesundheitsdienste, frühe
Mutterschaft, Frühverheiratung von Mädchen, Gewalt gegen
junge Frauen und Mädchen und Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts die tieferen, miteinander zusammenhängen-
den Ursachen von Geburtsfisteln sind und dass die Armut
nach wie vor der wichtigste soziale Risikofaktor ist,

in der Erkenntnis, dass die schwierigen sozioökonomi-
schen Bedingungen in vielen Entwicklungsländern, insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten Ländern, die Femini-
sierung der Armut beschleunigt haben,

sowie in der Erkenntnis, dass Frühschwangerschaften
und frühe Mutterschaft Komplikationen während der
Schwangerschaft und bei der Geburt mit sich bringen und die
Gefahr der Müttersterblichkeit und -morbidität stark erhöhen,
und zutiefst besorgt darüber, dass frühe Mutterschaft und der
eingeschränkte Zugang zu dem erreichbaren Höchstmaß an
Gesundheit, einschließlich auf dem Gebiet der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und insbesondere der geburtshilfli-
chen Notfallversorgung, zu einem häufigen Auftreten von
Geburtsfisteln und anderen Arten der Morbidität bei Müttern
sowie zu Müttersterblichkeit führen, 

ferner in Anbetracht der ernsten unmittelbaren und lang-
fristigen Konsequenzen für die Gesundheit, einschließlich der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der erhöhten Anfäl-
ligkeit für HIV/Aids und der nachteiligen Auswirkungen auf
die psychologische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung,
die Gewalt gegen Mädchen und weibliche Jugendliche für Ein-
zelne, Familien, Gemeinwesen und Staaten nach sich zieht, 

zutiefst besorgt über die Diskriminierung von Mädchen
und die Verletzung ihrer Rechte, was oftmals dazu führt, dass
Mädchen weniger Zugang zu Bildung und Nahrung haben,
körperlich und psychisch weniger gesund sind und in der
Kindheit und Jugend weniger Rechte, Chancen und Vorteile
genießen als Jungen und oftmals verschiedenen Formen kul-
tureller, sozialer, sexueller und wirtschaftlicher Ausbeutung
sowie Gewalt und schädlichen Praktiken unterworfen werden, 

den Beitrag begrüßend, den Mitgliedstaaten, die inter-
nationale Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft zu der welt-
weiten Kampagne gegen Geburtsfisteln leisten, eingedenk
dessen, dass ein Ansatz für die soziale und wirtschaftliche
Entwicklung, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, die
Grundlage für den Schutz und die Ermächtigung des Einzel-
nen und der Gemeinschaft bildet,

sowie unter Begrüßung des Ergebnisdokuments der Ple-
nartagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
Millenniums-Entwicklungsziele „Das Versprechen halten:
vereint die Millenniums-Entwicklungsziele erreichen“77, ins-
besondere der Hinweise auf Ziel 5, 

ferner unter Begrüßung der Globalen Strategie des Ge-
neralsekretärs für die Gesundheit von Frauen und Kindern,
die von einer breiten Koalition von Partnern in Unterstützung
nationaler Pläne und Strategien durchgeführt wird, mit dem
Ziel, die Zahl der Sterbefälle bei Müttern, Neugeborenen und
Kindern unter fünf Jahren mit besonderer Dringlichkeit er-
heblich zu verringern, indem ein Paket vorrangiger, hoch-
wirksamer Maßnahmen großflächig durchgeführt wird und
die Anstrengungen auf Gebieten wie Gesundheit, Bildung,

69 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage.
70 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 7 und Korrigendum (E/2005/27 und Corr.1), Kap. I,
Abschn. A; siehe auch Beschluss 2005/232 des Wirtschafts- und Sozial-
rats. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
wiso/e-dec-2005-232.pdf.
71 Siehe Resolution 55/2.
72 Siehe Resolution 60/1.
73 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.
74 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993;
AS 1998 2055.
75 Ebd., Vol. 2131, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17; öBGBl. III Nr. 206/2000;
AS 2009 265; und ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III
Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl.
2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002
3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten).
76 A/65/268. 77 Siehe Resolution 65/1. 
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Gleichstellung der Geschlechter, Wasser- und Sanitärversor-
gung, Armutsminderung und Ernährung integriert werden,

die verschiedenen nationalen, regionalen und internatio-
nalen Initiativen zugunsten aller Millenniums-Entwicklungs-
ziele begrüßend, die unternommen werden, auch auf bilatera-
ler Ebene und über die Süd-Süd-Zusammenarbeit, um natio-
nale Pläne und Strategien auf Gebieten wie Gesundheit, Bil-
dung, Gleichstellung der Geschlechter, Energie, Wasser- und
Sanitärversorgung, Armutsminderung und Ernährung zu un-
terstützen und so die Zahl der Sterbefälle bei Müttern, Neuge-
borenen und Kindern unter fünf Jahren zu senken,

sowie unter Begrüßung der zwischen Interessenträgern
auf allen Ebenen bestehenden Partnerschaften zur Auseinan-
dersetzung mit den mannigfaltigen Determinanten für die Ge-
sundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern, in enger
Abstimmung mit den Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer
Bedürfnisse und Prioritäten, und der auf der Plenartagung der
Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-
Entwicklungsziele verkündeten Verpflichtungen zu rascheren
Fortschritten bei den gesundheitsbezogenen Zielen,

in Bekräftigung der von den Mitgliedstaaten erneut ein-
gegangenen und verstärkten Verpflichtungen zur Erreichung
des Millenniums-Entwicklungsziels 5, 

1. ist sich dessen bewusst, dass Armut, Mangelernäh-
rung, fehlende, unzureichende oder unzugängliche Gesund-
heitsdienste, frühe Mutterschaft, Frühverheiratung von Mäd-
chen und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts die tie-
feren, miteinander zusammenhängenden Ursachen von Ge-
burtsfisteln sind, dass die Armut nach wie vor der wichtigste
soziale Risikofaktor ist, dass die Armutsbeseitigung von ent-
scheidender Bedeutung für die Deckung der Bedürfnisse von
Frauen und Mädchen sowie den Schutz und die Förderung ih-
rer Rechte ist und dass weiter dringende nationale und inter-
nationale Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Ar-
mut zu beseitigen;

2. betont, dass die sozialen Fragen angegangen wer-
den müssen, die zu dem Problem von Geburtsfisteln beitra-
gen, wie etwa die Frühverheiratung von Mädchen, Früh-
schwangerschaften, der mangelnde Zugang zu sexual- und re-
produktionsmedizinischer Versorgung, fehlende oder unzu-
reichende Bildung von Frauen und Mädchen, Armut und die
niedrige Stellung von Frauen und Mädchen; 

3. betont außerdem, dass die Staaten verpflichtet
sind, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen
und Mädchen zu fördern und zu schützen, dass sie die nötige
Sorgfalt walten lassen müssen, um Gewalt gegen Frauen und
Mädchen zu verhüten und zu untersuchen, die Täter zu bestra-
fen und die Opfer zu schützen, und dass die Nichteinhaltung
dieser Verpflichtung die Menschenrechte und Grundfreihei-
ten von Frauen und Mädchen verletzt und ihren Genuss dieser
Rechte beeinträchtigt oder unmöglich macht;

4. fordert die Staaten auf, alles Erforderliche zu tun,
um das Recht von Frauen und Mädchen auf das erreichbare
Höchstmaß an Gesundheit, einschließlich sexueller und repro-
duktiver Gesundheit, sicherzustellen, und zukunftsfähige Ge-

sundheitssysteme und soziale Dienste aufzubauen, mit dem
Ziel, den diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Systemen
und Diensten zu gewährleisten, und dabei gleichzeitig beson-
dere Aufmerksamkeit auf eine ausreichende und angemessene
Ernährung, Wasser- und Sanitärversorgung, die Bereitstellung
von Informationen auf dem Gebiet der Familienplanung, ver-
mehrte Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung und die
Sicherstellung einer angemessenen Schwangerschaftsvor- und
-nachsorge zur Verhütung von Geburtsfisteln zu richten;

5. fordert die Staaten außerdem auf, das Recht auf ei-
ne hochwertige Bildung für Frauen und Mädchen in gleicher
Weise wie für Männer und Jungen zu gewährleisten und dafür
zu sorgen, dass sie eine Grundschulbildung vollständig ab-
schließen können, und neuerliche Anstrengungen zu unter-
nehmen, die Bildung von Mädchen und Frauen auf allen Ebe-
nen, einschließlich auf der Sekundarebene und höheren Ebe-
nen, sowie ihre Berufs- und Fachausbildung zu verbessern
und zu erweitern, unter anderem mit dem Ziel, die Gleichstel-
lung der Geschlechter, die Ermächtigung der Frauen und die
Beseitigung der Armut zu verwirklichen; 

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, Gesetze zu
erlassen und strikt durchzusetzen, die sicherstellen, dass eine
Ehe nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen wird, und darüber hinaus
Gesetze zu erlassen und strikt durchzusetzen, die das gesetz-
liche Mindestalter für die Erklärung des Ehewillens und das
Heiratsmindestalter festlegen, und das Heiratsmindestalter
gegebenenfalls anzuheben; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die
Aktivitäten zu unterstützen, die der Bevölkerungsfonds der
Vereinten Nationen und die anderen Partner bei der weltwei-
ten Kampagne gegen Geburtsfisteln, darunter die Weltge-
sundheitsorganisation, unternehmen, um regionale und gege-
benenfalls nationale Zentren für die Behandlung von Fisteln
und die Ausbildung auf diesem Gebiet einzurichten und zu fi-
nanzieren, indem sie Gesundheitseinrichtungen ermitteln und
unterstützen, die geeignet sind, als Behandlungs-, Ausbil-
dungs- und Genesungszentren zu fungieren; 

8. fordert die Staaten zu rascheren Fortschritten bei
der Erreichung des Millenniums-Entwicklungsziels 5 und sei-
ner beiden Zielvorgaben auf, indem sie auf umfassende Weise
an der reproduktiven Gesundheit und der Gesundheit von Müt-
tern, Neugeborenen und Kindern ansetzen, unter anderem
durch Familienplanung, Schwangerenvorsorge, fachgerechte
Betreuung von Entbindungen, geburtshilfliche Notversorgung
und Notversorgung von Neugeborenen sowie durch Methoden
zur Verhütung und Behandlung sexuell übertragbarer Krank-
heiten und Infektionen wie HIV im Rahmen gestärkter Ge-
sundheitssysteme, die zugängliche und erschwingliche inte-
grierte Gesundheitsdienste anbieten und eine gemeindenahe
prophylaktische und ambulante Versorgung umfassen, wie
dies auch im Ergebnisdokument der Plenartagung der Gene-
ralversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Ent-
wicklungsziele „Das Versprechen halten: vereint die Millen-
niums-Entwicklungsziele erreichen“77 sowie in der Globalen
Strategie für die Gesundheit von Frauen und Kindern zum
Ausdruck gebracht wird;
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9. fordert die Staaten und/oder die zuständigen Fonds,
Programme, Organe und Sonderorganisationen des Systems
der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats,
auf und bittet die internationalen Finanzinstitutionen und alle
maßgeblichen Akteure der Zivilgesellschaft, einschließlich
nichtstaatlicher Organisationen, sowie den Privatsektor, 

a) verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um das
international vereinbarte Ziel der Verbesserung der Gesund-
heit von Müttern zu erfüllen und zu diesem Zweck den Zu-
gang zu Gesundheitsdiensten für Mütter und zu Behandlungs-
möglichkeiten von Geburtsfisteln aus geografischer und fi-
nanzieller Sicht zu eröffnen, unter anderem durch die Erwei-
terung des Zugangs zu einer fachgerechten Betreuung von
Entbindungen, zu geburtshilflicher Notversorgung sowie zu
einer angemessenen Schwangerschaftsvor- und -nachsorge; 

b) nach Bedarf nationale und internationale Verhü-
tungs-, Betreuungs- und Behandlungs- sowie sozioökonomi-
sche Wiedereingliederungs- und Unterstützungsstrategien zur
wirksamen Bekämpfung von Geburtsfisteln auszuarbeiten,
umzusetzen und zu unterstützen und einen sektor- und diszi-
plinübergreifenden, umfassenden und integrierten Ansatz zur
Herbeiführung dauerhafter Lösungen und zur Beseitigung des
Problems der Geburtsfisteln, der Müttersterblichkeit und da-
mit verbundener Morbidität weiterzuentwickeln, einschließ-
lich durch die Gewährleistung des Zugangs zu erschwingli-
chen, umfassenden und hochwertigen Gesundheitsdiensten
für Mütter, namentlich zu einer fachgerechten Betreuung von
Entbindungen und zu geburtshilflicher Notversorgung; 

c) die Gesundheitssysteme, insbesondere das öffent-
liche Gesundheitswesen, verstärkt in die Lage zu versetzen,
die grundlegenden Dienste bereitzustellen, die erforderlich
sind, um Geburtsfisteln zu verhindern und im Bedarfsfall zu
behandeln, indem weiblichen Jugendlichen und Mädchen, na-
mentlich denjenigen, die in Armut und in unterversorgten
ländlichen Gebieten, in denen Fälle von Geburtsfisteln am
häufigsten auftreten, leben, ein Versorgungskontinuum gebo-
ten wird, das Familienplanung, Schwangerschaftsvorsorge,
fachgerechte Betreuung von Entbindungen, Betreuung bei ge-
burtshilflichen Notfällen und Wochenbettbetreuung umfasst; 

d) als Orientierungshilfe für die Durchführung von
Programmen zur Förderung der Müttergesundheit die For-
schungs-, Überwachungs- und Evaluierungssysteme zu stär-
ken, namentlich die lokalen Mechanismen zur Meldung des
Auftretens von Geburtsfisteln und der Todesfälle bei Müttern
und Neugeborenen;

e) Frauen und Mädchen grundlegende Gesundheits-
dienste und entsprechende Ausrüstung und Versorgungsgüter
bereitzustellen sowie ihnen eine fachliche Ausbildung und
einkommenschaffende Projekte anzubieten, damit sie sich
aus dem Kreislauf der Armut befreien können;

f) Finanzmittel für kostenlose oder subventionierte
Eingriffe zur Heilung von Fisteln zu mobilisieren, so auch in-
dem die Leistungsanbieter zum Ausbau von Netzwerken und
zum Austausch neuer Behandlungstechniken und -protokolle
angehalten werden; 

g) die Erhebung vor- und nachoperativer Daten zu
verbessern, um die Fortschritte bei der Deckung des Bedarfs
an chirurgischer Behandlung und im Hinblick auf die Qualität
der Chirurgie-, Rehabilitations- und sozioökonomischen
Wiedereingliederungsleistungen, einschließlich der Aussich-
ten für erfolgreiche nachfolgende Schwangerschaften, Le-
bendgeburten oder gravierende gesundheitliche Komplikatio-
nen nach einer Operation, messen und so den Herausforde-
rungen für die Verbesserung der Gesundheit von Müttern be-
gegnen zu können; 

h) als Schlüsselkomponenten der nachoperativen Be-
treuung für alle Frauen nach einer Fistelbehandlung, auch für
diejenigen mit unheilbaren Fällen, Dienste im Bereich der
Gesundheitserziehung, der Rehabilitation und der Beratung
zum Zwecke der sozioökonomischen Wiedereingliederung,
einschließlich medizinischer Beratung, bereitzustellen; 

i) die Aufmerksamkeit der politischen Entschei-
dungsträger und der Gemeinwesen auf das Problem der Ge-
burtsfisteln zu lenken, um so die damit verbundene Stigmati-
sierung und Diskriminierung zu mindern und den an Geburts-
fisteln leidenden Frauen und Mädchen dabei zu helfen, ihre
Aussetzung und soziale Ausgrenzung und deren psychosozia-
le Folgen zu überwinden, unter anderem durch die Unterstüt-
zung von Projekten zur Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft;

j) in Zusammenarbeit mit führenden Vertretern der
Gemeinwesen, religiösen Führern, traditionellen Geburtshel-
fern, Frauen und Mädchen, die unter Fisteln gelitten haben,
den Medien, Radiosendern, einflussreichen Personen der Öf-
fentlichkeit und politischen Entscheidungsträgern Frauen und
Männer, Mädchen und Jungen, Gemeinwesen, Entschei-
dungsträger und Gesundheitsfachkräfte darüber aufzuklären,
wie Geburtsfisteln verhütet und behandelt werden können,
und das Bewusstsein für die Bedürfnisse schwangerer Frauen
und Mädchen sowie derjenigen, die sich einer operativen Fis-
telbehandlung unterzogen haben, einschließlich ihres Rechts
auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, zu fördern, die
Ausbildung von Ärzten, Hebammen, Krankenpflegern und
anderen Gesundheitsfachkräften im Bereich der lebensretten-
den geburtshilflichen Versorgung zu unterstützen und die
Heilung und Behandlung von Fisteln sowie die entsprechende
Nachsorge zu einem Standardbestandteil der Ausbildungs-
lehrpläne für Gesundheitsfachkräfte zu machen;

k) Beförderungsmöglichkeiten und Finanzierungs-
wege zu erschließen, die Frauen und Mädchen den Zugang zu
einer geburtshilflichen Versorgung und Behandlung eröffnen,
und durch Anreize und andere Mittel sicherzustellen, dass in
ländlichen Gebieten qualifizierte Gesundheitsfachkräfte vor-
handen sind, die Eingriffe zur Verhütung von Geburtsfisteln
vornehmen können;

10. ermutigt die bestehenden Fistelzentren, unterein-
ander Verbindung zu halten und Netzwerke aufzubauen, um
die Ausbildung, Forschung, Lobbyarbeit und Mittelbeschaf-
fung sowie die Ausarbeitung und Anwendung einschlägiger
Normen zu erleichtern, wie etwa des Handbuchs Obstetric
Fistula: Guiding Principles for Clinical Management and
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Programme Development78 (Geburtsfisteln: Leitlinien für kli-
nische Behandlung und Programmentwicklung), das Hinter-
grundinformationen sowie Grundsätze für die Erarbeitung
von Strategien und Programmen zur Verhütung und Behand-
lung von Fisteln enthält;

11. fordert die internationale Gemeinschaft nach-
drücklich auf, dem Mangel an Ärzten, Hebammen, Kranken-
pflegern und sonstigen in lebensrettender Geburtshilfe ge-
schulten Gesundheitsfachkräften sowie an Räumlichkeiten
und Versorgungsgütern, der die Kapazitäten der meisten Fis-
telzentren einschränkt, abzuhelfen;

12. fordert die multilateralen Geber nachdrücklich auf
und bittet die internationalen Finanzinstitutionen im Rahmen
ihres jeweiligen Mandats sowie die regionalen Entwicklungs-
banken, politische Konzepte zur Unterstützung nationaler
Anstrengungen zu überprüfen und umzusetzen, die sicherstel-
len sollen, dass Frauen und Mädchen, insbesondere in ländli-
chen und abgelegenen Gebieten, einen größeren Anteil an den
Ressourcen erhalten; 

13. bittet die Mitgliedstaaten, zu den Maßnahmen ge-
gen Geburtsfisteln beizutragen, darunter insbesondere zu der
weltweiten Kampagne des Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen gegen Geburtsfisteln, mit dem Ziel, dieses Leiden
bis zum Jahr 2015 zu beseitigen und damit dem Millenniums-
Entwicklungsziel „Verbesserung der Gesundheit von Müt-
tern“ zu entsprechen;

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt „Förderung der Frau“ einen Bericht über die Durchfüh-
rung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 65/189

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 21. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/449,
Ziff. 38)79.

65/189. Internationaler Tag der Witwen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen,
namentlich die Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-

nen80, sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte81,
das Übereinkommen über die Rechte des Kindes82, die Ergeb-
nisse der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Verein-
ten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und insbe-
sondere die von der Kommission für die Rechtsstellung der
Frau auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung vereinbarten
Schlussfolgerungen, in denen die Beseitigung der Armut
durch die Ermächtigung der Frauen in allen ihren Lebenspha-
sen befürwortet wird83, und die auf der vierten Weltfrauen-
konferenz am 15. September 1995 angenommene Erklärung
und Aktionsplattform von Beijing84,

sowie unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau85, insbeson-
dere Artikel 3, wonach die Vertragsstaaten auf allen Gebie-
ten, insbesondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem
und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen, ein-
schließlich gesetzgeberischer Maßnahmen, zur Sicherung der
vollen Entfaltung und Förderung der Frau treffen,

erklärend, dass die Gewährleistung und Förderung der
vollen Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle Frauen eine wesentliche Voraussetzung für die
Erreichung aller international vereinbarten Entwicklungszie-
le, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, ist,

betonend, dass die Stärkung der wirtschaftlichen Selbst-
bestimmung der Frauen, einschließlich der Witwen, ein we-
sentlicher Faktor bei der Beseitigung der Armut ist,

in Anbetracht dessen, dass verwitwete Frauen und ihre
Kinder in vielen Teilen der Welt in allen Aspekten ihres Le-
bens durch verschiedene wirtschaftliche, soziale und kulturel-
le Faktoren benachteiligt werden, unter anderem dadurch,
dass sie keinen Zugang zu Erbschaften, Grundbesitz, Be-
schäftigung und/oder Existenzgrundlagen, sozialen Siche-
rungsnetzen, Gesundheitsversorgung und Bildung haben,

sowie in Anbetracht des Zusammenhangs zwischen der
Lage der Witwen und der ihrer Kinder,

in großer Sorge darüber, dass Millionen Kinder von
Witwen Hunger, Mangelernährung, Kinderarbeit, Schwierig-
keiten beim Zugang zur Gesundheits-, Wasser- und Sanitär-
versorgung, Bildungsverlust, Analphabetentum und Men-
schenhandel ausgesetzt sind,

78 World Health Organization (Genf 2006). In Englisch
verfügbar unter http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/.
79 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Angola,
Äquatorialguinea, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Belarus, Be-
nin, Burundi, Chile, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Do-
minikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Haiti, Honduras, Indi-
en, Israel, Jamaika, Kamerun, Kenia, Kongo, Lesotho, Liberia, Libysch-
Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malediven, Marokko,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Montenegro, Namibia, Nigeria,
Portugal, Senegal, Slowenien, Sudan, Timor-Leste, Togo, Tschad,
Uganda, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika
und Zentralafrikanische Republik.

80 Siehe Resolution 55/2.
81 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
82 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
83 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2002,
Supplement No. 7 (E/2002/27), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2002/5 des Wirtschafts- und Sozialrats.
84 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
85 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996
Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579.




